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Niederschrift der GR Sitzung am 07. Juni 2021 

   

Zahl: 908-0/2021 

 

N  i  e  d  e  r  s  c  h  r  i  f  t  

 

aufgenommen am Montag, dem 07. Juni 2021 anlässlich der Sitzung des Gemeinderates 

der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, im Sitzungssaal der Marktgemeinde Eisenkappel-

Vellach.  

 

Anwesend:  

Bürgermeisterin: Elisabeth Lobnik, Bakk, 9135 Bad Eisenkappel 157 

Anwesende:  Vizebgm. Ing. Jürgen Lamprecht, 9135 Bad Eisenkappel 150/6 
Vizebgm. Franz Josef Smrtnik, 9135 Trögern/Korte 8 
Manuela Lobnik, BSc.; 9135 Bad Eisenkappel 185/1 
Michael Arbeitstein, 9135 Rechberg 42 
Andreas Ojster, 9135 Ebriach176 
Harald Persche, 9135 Bad Eisenkappel 127/1 
Evelin Pirčer, 9135 Vellach 64 
Mag. Bernhard Kassin, 9135 Bad Eisenkappel 240 
Nicole Lamprecht, 9135 Bad Eisenkappel 239 
Gabriel Hribar, 9135 Trögern/Korte 5/2 
Majda Furjan-Kutschnig, 9135 Ebriach 125 
Thomas Schadl, 9135 Bad Eisenkappel 141 
Anja Christina Orasche, 9135 Leppen 34 
Bernard Smrtnik, 9135 Ebriach 118 
Markus Korotaj; 9135 Bad Eisenkappel 294 
Richard Županc, 9135 Vellach 45/2 
Johannes Jerlich, 9135  Ebriach 156 

Entschuldigt abwesend:    Sonja Hall, 9135 Bad Eisenkappel 301 

Ersätze:       Gertraud Urschitz, 9135 Bad Eisenkappel 
 
Weiters anwesend:             ALin Mag. (FH) Marina Kuchar 

                                                                           Eva Kuchar  
 
Sitzungsbeginn:              18.00 Uhr 
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Tagesordnung/dnevni red: 

Bericht der Bürgermeisterin 

 

1. Bestellung des/r Protokollprüfer(s)in 
Berichterstatter: Bgm. in Elisabeth Lobnik, Bakk. 

2. Abänderung Wahlvorschlag EL – Ersatz Gemeindevorstandsmitglied / Mitglied 
Kontrollausschuss 

Berichterstatter: Bgm. in Elisabeth Lobnik, Bakk 

3. Referatsaufteilung 
Berichterstatter: Bgm. in Elisabeth Lobnik, Bakk  

4. Neubestellung eines Mitgliedes und Ersatzmitgliedes der 
Grundverkehrskommission 
Berichterstatter: Vizebgm. Franz Josef Smrtnik  

5. Bestellung der Mitglieder der Ortsbildpflegekommission 
Berichterstatter: Bgm. in Elisabeth Lobnik, Bakk 

6. Bestellung der Mitglieder der Jagd-Schlichtungsstelle 
Berichterstatter: Bgm. in Elisabeth Lobnik, Bakk 

7. Bestellung der Mitglieder des Schutzwasserverbandes/AWV 
Berichterstatter: Bgm. in Elisabeth Lobnik, Bakk 

8. Umwidmungen 
Berichterstatter: GR Richard Županc 

9. Abstimmungsspende 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

10. Wohnhäuser Rechberg; Innentüren-Finanzierungsplan 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

11. Wohnhäuser Rechberg; Innentüren-Vergabe 
Berichterstatter: GR Richard Županc 

12. Ölkessel-Raus Förderaktion der Gemeinde 
Berichterstatter: GR Gabriel Hribar 

13. Grundverkauf „Unterer Grascher“ 
Berichterstatter: GR Richard Županc 

14. Pachtvertrag; Familie Jäger 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

15. Mietangelegenheit 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

16. Antrag; Erwerb von öff. Gut 
Berichterstatter: GR Richard Županc 
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Zu Beginn wird von Seiten der Bürgermeisterin ein Bericht über aktuelle Themen vorgebracht.  

 

Vor Eingang in die Tagesordnung wird ein Mitglied des Gemeinderates angelobt. 

 

Da Herr Smrtnik Bernard bei der konstituierenden Sitzung verhindert war, konnte seine 

Angelobung nicht durchgeführt werden. Die Angelobung bildet eine unabdingbare 

Voraussetzung dafür, dass ein Mitglied des Gemeinderates seine damit verbundenen Rechte 

und Pflichten ausüben darf.  

Herr Smrtnik hat daher vor dem Gemeinderat mit den Worten „ich gelobe“ folgendes 

Gelöbnis abzulegen: 

“Ich gelobe, der Verfassung, der Republik Österreich und dem Land Kärnten Treue zu halten, 

die Gesetze zu beachten, für die Selbstverwaltung einzutreten, meine Amtspflicht unparteiisch 

und uneigennützig zu erfüllen, die mir obliegende Verschwiegenheit zu wahren und das Wohl 

der Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern.” 

 

„Zaobljubim, da bom zvest ustavi, Republiki Avstriji in deželi Koroški, da bom upošteval 

zakone, se zavzemal za samoupravo, nepristransko in nesebično izpolnjeval svojo uradno 

dolžnost, varoval tajnosti in po najboljši vednosti in vesti pospeševal blagor občine.“ 
 

 

 
Die Bürgermeisterin stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

 

 
 
1. Bestellung der Protokollprüfer 
    Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 
 

Als Protokollprüfer für die heutige Sitzung werden Franz Josef Smrtnik sowie Herr Ing. 

Jürgen Lamprecht bestellt. 

Einstimmig werden die Protokollprüfer beschlossen. 

 

 

2. Abänderung Wahlvorschlag EL-Ersatz Gemeindevorstandsmitglied/ Mitglied    

    Kontrollausschuss 
     Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 

 

Bei der kosntituierenden Sitzung am 06.04.2021 wurde Herr Gabriel Hribar von Seiten der 

EL als Mitglied des Kontrollausschusses sowie auch als Ersatzmitglied für GV Thomas 
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Schadl gewählt. Gemäß § 92 Abs. 2 dürfen der Bürgermeister und sonstige Mitgleider des 

Gemeindevorstandes sowie deren Ersatzmitglieder und die Mitglieder des Gemeinderates, die 

auch Bedienstete der Gemeinde sind, nicht Mitglieder des Kontrollausschusses sein. 

Aufgrund dessen wird seitens der EL folgender neuer Wahlvorschlag für das Ersatzmitglied 

des GV eingebracht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Wahlvorschlag angenommen. 
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3. Aufteilung der Aufgaben des Bürgermeisters  
    gem. § 69 Abs. 4 K-AGO / Referatsaufteilung 
    Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 
 

In Gemeinden mit bis zu 19 Mitgliedern im Gemeinderat, können mit Zustimmung der 

Aufsichtsbehörde die Aufgaben des Bürgermeisters des eigenen Wirkungsbereiches auf den 

Bürgermeister und die beiden Vizebürgermeister aufgeteilt werden.  
 

Alle drei betreffenden Personen haben sich einvernehmlich auf eine Aufteilung der Aufgaben 

sowie auch auf den Inhalt dieser Aufgaben geeinigt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verordnung 

 

des Gemeinderates der  

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach / Železna Kapla-Bela 

vom 07.06.2021, Zahl:  928-0/2021 mit welcher die Aufgaben des Bürgermeisters des 

eigenen Wirkungsbereiches auf die Bürgermeisterin und die Vizebürgermeister aufgeteilt 

werden 

 

Aufgrund des § 69 Abs. 4 und 7 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung 1998 (K-AGO) 

LGBL. Nr. 66/1998, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 3/2015 und der von der 

Landesregierung erteilten Genehmigung wird verordnet: 
 

§ 1 
 

Die Aufgaben des eigenen Wirkungsbereiches gemäß § 69 Abs. 2 und 3 K-AGO 

werden auf die Bürgermeisterin und die Vizebürgermeister wie folgt aufgeteilt: 

 
 

Referat I: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk. 

 
Finanzen, Feuerwehrwesen, Zivilschutz, Personal, Behördenaufgaben, Bildung, öffentliche 

Sicherheit, Kultur, Land- und Forstwirtschaft, Ortsbildpflege, Gemeindewohnungen, Bauwesen, 

Raumordnung, Raumplanung, Bauhof, Straßen und Wegenetz, Gemeindeeigene Betriebe, Sport, 

Soziales, Gesundheit, Generationen, Jagdwesen, Grundbesitz der Gemeinde, Wildbach und 

Lawinenverbauung 
 

 
 

 

Antrag: 

Es wird der Antrag gestellt, nachstehende Verordnung betreffend der 

Referatsaufteilung gemäß den Bestimmungen des § 69 K-AGO zu beschließen.  
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Referat II:   1. Vizebürgermeister Ing. Jürgen Lamprecht 

                     
Tourismus, Geopark, Wirtschaft, Klimaschutz und e5, Nachhaltigkeit, Marktwesen, neue 

Technologien, Mobilität, Hauptplatz und Ortskernentwicklung 

 
 

Referat III:  2. Vizebürgermeister Franz Josef Smrtnik 

 
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Natur- und Umweltschutz, Integration, Abfallwirtschaft, 

Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Grundverkehr 

 

 
 

§ 2 
 

Vertretungen 

 

Die Bürgermeisterin und die beiden Vizebürgermeister haben sich im 

Verhinderungsfalle wie folgt zu vertreten: 

 

Die Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk. vertritt der 1. Vizebürgermeister, im 

Verhinderungsfalle der 2. Vizebürgermeister. 

 

Den 1. Vizebürgermeister Ing. Jürgen Lamprecht, vertritt der 2. Vizebürgermeister Franz 

Josef Smrtnik 

 

Den 2. Vizebürgermeister Franz Josef Smrtnik, vertritt der 1. Vizebürgermeister Ing. Jürgen 

Lamprecht. 

 

 
 

§ 3 
 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie angeschlagen wurde. Die 

Kundmachung erfolgt erst nach Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung. 

Gleichzeitig tritt die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-

Vellach vom 27.03.2015, Zahl: 437-0/2015 außer Kraft. 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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4. Neubestellung eines Mitgliedes und Ersatzmitgliedes der    

    Grundverkehrskommission 
    Berichterstatter: Vizebgm. Franz Josef Smrtnik 

 
Gemäß § 11 Abs. 1 des Kärntner Grundverkehrsgesetzes 2002, ist bei jeder 

Bezirksverwaltungsbehörde - für den Bereich des politischen Bezirkes - eine 

Grundverkehrskommission errichtet. Nach Abs. 2 dieses Paragraphen besteht die 

Grundverkehrskommission - neben den Mitgliedern von rechtskundigen sowie fachkundigen  

Personen, die von der Landesregierung ernannt werden – aus einem fachkundigen Mitglied 

aus dem Bereich der Landwirtschaftskammer und einem Vertreter jener Gemeinde,  in der 

das Grundstück oder dessen größerer Teil gelegen ist. Die Bestellung erfolgt auf die Dauer 

der Gemeinderatsperiode. 

 

Gem. § 11 Abs. 3 des Kärntner Grundverkehrsgesetzes, ist als Vertreter der Gemeinde ein in 

Kärnten selbstständig erwerbstätiger Landwirt als Mitglied (Ersatzmitglied) zu bestellen. 

 

 

 

 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

5. Nominierung eines Mitgliedes und Ersatzmitgliedes der     

    Ortsbildpflegekommission  
     Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 

 

Gem. § 11 Kärntner Ortsbildpflegegesetzes 1990, hat der Gemeinderat ein Mitglied sowie ein 

Ersatzmitglied für die Ortsbildpflegekommission auf die Dauer seiner Funktionsperiode zu 

bestellen. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

Herrn Richard Županc als ordentliches Mitglied und Herrn GV Markus Korotaj als 

Ersatzmitglied der Grundverkehrskommission bestellen.  

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

Herrn Mag. Dr. Andreas Jerlich, MSc. als ordentliches Mitglied und Herrn Markus Korotaj 

als Ersatzmitglied der Ortsbildpflegekommission bestellen.  
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6. Bestellung der Mitglieder der Jagd-Schlichtungsstelle 
      Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 

 
 

Nominierung eines Mitgliedes und eines Ersatzmitgliedes der Jagd- und 

Wildschadenskommission.        

 

Zur Schlichtung etwaiger Streitigkeiten im Falle von Jagd- und Wildschäden hat die 

Gemeinde – gem. § 77 Kärntner Jagdgesetz 2000 - ein Mitglied sowie ein Ersatzmitglied für 

die Jagd- und Wildschadenskommission zu bestellen.  

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 

7. Bestellung der Mitglieder des Schutzwasserverbandes/AWV;  
     Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 

 

Laut Satzungen des Schutzwasserverbandes sind wie folgt zu bestellen: 
  

Nominierung der Vertreter in der Mitgliederversammlung 

Vorschlag der Personen für den Vorstand, Rechnungsprüfung sowie Schlichtungsstelle 

  

Laut Satzungen des Schutzwasserverbandes werden  

  

• 2 Personen für die konstituierende Sitzung, die die Gemeinde in der Mitgliederversammlung 

vertreten sollen 

• wird ein Stimmführer bestellt – dieser sollte mit dem Vorstandsmitglied übereinstimmen 

• ein Vorschlag jener Person, die die Gemeinde im Vorstand vertreten soll (bisher 

üblicherweise Bürgermeister bzw. Vizebürgermeister) 

• ein Vorschlag für ein Ersatzmitglied für das Vorstandsmitglied 

• sowie ein Vorschlag einer Person als Rechnungsprüfer – sollte optimalerweise 

Finanzverwalter der Gemeinde sein 

• ein Vorschlag einer Person als Ersatz f.d. Rechnungsprüfer  

• sowie einen Vorschlag für eine Person f.d. Schlichtungsstelle 

bekanntgegeben. 

  

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, der Gemeinderat möge Herrn Thomas Schadl als 

ordentliches Mitglied und Herrn Johannes Jerlich als Ersatzmitglied der Jagd- und 

Wildschadenskommission bestellen. 
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Die Vertreter der Schlichtungsstelle und der Rechnungsprüfer dürfen nicht dem Vorstand 

angehören. 
  

Gemäß § 3 Abs. 2 der Satzung des Schutzwasserverbandes Völkermarkt Jauntal, werden die 

Mitglieder durch den jeweiligen Bürgermeister der Gemeinde vertreten. Außerdem hat jede 

Gemeinde ein weiteres Mitglied durch den Gemeinderat in die Mitgliederversammlung zu 

entsenden. Für beide Mitglieder ist vom Gemeinderat jeweils ein Ersatzmitglied zu 

nominieren. 
 

Für die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach werden folgende Mitglieder vorgeschlagen:  

 

1. Mitglied: Bgm.in Elisabeth Lobnik, Bakk 

Ersatzmitglied: 1. Vizebgm. Ing. Jürgen Lamprecht 

 

2. Mitglied: 2. Vizebgm. Franz Josef Smrtnik 

Ersatzmitglied: GV Markus Korotaj 

 

 

 

 

 
 

 

Vizebgm. Franz Josef Smrtnik: Der SWV ist ein wichtiger Verband, da so viele Projekte 

realisiert werden können. Ich bedanke mich für die Nominierung und darf um Informationen 

zu den Projekten ersuehn, zumal ich in den letzten Jahr viel Erfahrungen gesammelt und viele 

Kenntnisse erlangt habe.  

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 

8. Umwidmungen 2021  
    Berichterstatter: GR Richard Županc 

 

a) Widmungsfall-Nr.   5a/2020 

Widmungswerber:  Diego Großl 

Anschrift:    Adamsgasse 13/21, 1030 Wien 

Grundstücks Nr.   Teilflächen der Parz. 84/7, KG: 76214 Lobnig   

Ausmaß:    ca. 200 m² 

Widmung von:   Bauland - Dorfgebiet 

Widmung in: Grünland – Für die Land– und Forstwirtschaft bestimmte 

Fläche 

 

Widmungsfall-Nr.   5b/2020 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge die 

genannten Personen nominieren.  
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Widmungswerber:  Diego Großl 

Anschrift:    Adamsgasse 13/21, 1030 Wien 

Grundstücks Nr.   Teilflächen der Parz. 84/7, KG: 76214 Lobnig   

Ausmaß:    ca. 200 m² 

Widmung von: Grünland – Für die Land– und Forstwirtschaft bestimmte 

Fläche, Ödland 

Widmung in:    Bauland - Dorfgebiet 
 

 

 
 

Beim gegenständlichen Umwidmungsantrag handelt es sich um eine Berichtigung der Punkt- 

Widmung aufgrund der Neuvermessung der nördlichen Grundstücksgrenze. 
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Ergebnis Gemeinde: Positiv 

 

Dieser Umwidmungspunkt wurde in der Zeit vom 30.11. bis 28.12.2020 öffentlich 

kundgemacht. Während der Kundmachungsfrist sind ha. keine Einwände gegen die 

beabsichtigte Umwidmung eingelangt. 
 

Folgende Stellungnahmen liegen hierzu vor: 

 

Vorprüfung: 

Stellungnahme – Abt. 3 – fachliche Raumordnung, Amt der Kärntner 

Landesregierung vom 22. Dezember 2020 (ha. eingelangt am 14. Jänner 2021): 

 

Wie mit der Gemeindevertretung besprochen, wird das ggst. Begehren in 5a und 

5b/2020 (im Rahmen der Kundmachung) unterteilt. Es handelt sich um einen 

beabsichtigten Flächenabtausch, wobei im nördlichen Bereich ein Teilbereich der ggst. 

Punktwidmung in Grünland- Land- und Forstwirtschaft rückgewidmet und im 

südlichen Bereich geringfügig die Punktwidmung mit Bauland arrondiert werden soll. 

Die Fachabteilung kann sich der positiven Stellungnahme der Gemeinde vollinhaltlich 

anschließen. Richtigstellung der Situation aufgrund erfolgter Vermessung. Kein 

Widerspruch ÖEK. 
 

Ergebnis:    Positiv mit Auflagen  

 

Fachgutachten:  Bezirksforstinspektion 

 

Stellungnahme - Bezirksforstinspektion, BH Völkermarkt vom 23.12.2020: 

 

5a/2020 

Bei der Widmung handelt es sich um eine Umwidmung in Wald auf Grund einer 

Mappen Berichtigung. 

 

5b/2020 

Bei der geplanten Umwidmung ist Wald nicht direkt betroffen, jedoch grenzt Wald auf 

allen Seiten an. Daher wäre bei einer eventuellen Bebauung zu prüfen, ob eine 

verstärkte Bauweise vorgeschrieben wird. 

 

Folgende weitere Stellungnahmen liegen hierzu vor: 

 

Amt der Kärntner Landesregierung – Abteilung 8- Umwelt, Energie und 

Naturschutz, SUP – Strategische Umweltstelle, vom 14.01.2021: 

 

Diesen Antrag kann aus Sicht der ha. Umweltstelle zugestimmt werden. 
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Amt der Kärntner Landesregierung – Abteilung 9 Straßen und Brücken, 

Straßenbauamt Wolfsberg vom 14.12.2020: 

 

Bezugnehmend der Kundmachung vom 30. November, Zahl 1960-7/2020, betreffend die 

Änderung des Flächenwidmungsplans wird mitgeteilt, dass seitens der 

Landesstraßenverwaltung L und B keine Einwände bestehen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 

b) Widmungsfall-Nr.   6/2020 

Widmungswerber:  Desiree Oberhofer 

Anschrift:    9135 Bad Eisenkappel, Leppen 15 

Grundstücks Nr. Teilflächen der Parz. 420/1 und 421, KG 76213 Leppen  

Ausmaß:    ca. 500 m² 

Widmung von:   Grünland-Für die Land- und Forstwirtschaft   

             bestimmte Fläche, Ödland 

Widmung in:    Grünland – Hofstelle eines land- und forstw.   

             Betriebes 
 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Bau stellt im Wege über den Gemeindevorstand an 

den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den Umwidmungspunkt 5a/2020 und 

5b/2020 beschließen.   
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Erweiterung der Hofstelle- Es soll eine Garage mit Photovoltaik errichtet werden. Die 

Errichtung im Norden (Bestand Hofstelle) ist aufgrund des Geländes nicht möglich 

 

Ergebnis Gemeinde: Positiv 

 

Dieser Umwidmungspunkt wurde in der Zeit vom 30.11. bis 28.12.2020 öffentlich 

kundgemacht. Während der Kundmachungsfrist sind ha. keine Einwände gegen die 

beabsichtigte Umwidmung eingelangt. 

 

Folgende Stellungnahmen liegen hierzu vor: 

 

Vorprüfung: 

Stellungnahme – Abt. 3 – fachliche Raumordnung, Amt der Kärntner 

Landesregierung vom 22. Dezember 2020 (ha. eingelangt am 14. Jänner 2021): 

 

Die Fachabteilung kann sich der positiven Stellungnahme der Gemeinde vollinhaltlich 

anschließen. Geringfügige Arrondierung der vorhandenen Hofstellenutzung im 

unmittelbaren räumlichen Verband zur möglichen Errichtung eines Nebengebäudes. 

Kein Widerspruch ÖEK 
 

Ergebnis:    Positiv mit Auflagen  

 

Fachgutachten:  Bezirksforstinspektion 

    

Stellungnahme - Bezirksforstinspektion, BH Völkermarkt vom 23.12.2020: 

 

Bei der geplanten Umwidmung handelt es sich teilweise um Wald. Bei einer 

eventuellen anderen Verwendung von Waldboden ist daher eine Rodungsbewilligung 

erforderlich bzw. bei einer Bebauung im Gefährdungsbereich des Waldes wäre zu 

prüfen, ob eine verstärkte Bauweise vorgeschrieben wird. 

 

Folgende weitere Stellungnahmen liegen hierzu vor: 

 

Amt der Kärntner Landesregierung – Abteilung 8- Umwelt, Energie und 

Naturschutz, SUP – Strategische Umweltstelle, vom 14.01.2021: 

 

Diesen Antrag kann aus Sicht der ha. Umweltstelle zugestimmt werden. 

 

Amt der Kärntner Landesregierung – Abteilung 9 Straßen und Brücken, 

Straßenbauamt Wolfsberg vom 14.12.2020: 

 

Bezugnehmend der Kundmachung vom 30. November, Zahl 1960-7/2020, betreffend die 

Änderung des Flächenwidmungsplans wird mitgeteilt, dass seitens der 

Landesstraßenverwaltung L und B keine Einwände bestehen. 
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Amt der Kärntner Landesregierung – Abteilung 12 Wasserwirtschaft vom 16.12.2020: 

 

Laut der Hangwasserhinweiskarte ist für den zur Umwidmung beantragten Bereich der der 

GSt. Nr. 420/1 und 421, beide KG Leppen 76213 Leppen, mit einer Gefährdung durch 

Hangwasser zu rechnen 

 

Wildbach- und Lawinenverbauung vom 7.1.2021 

 

Die zur Umwidmung vorgesehenen Grundstücksflächen liegen außerhalb von durch 

Wildbäche und Lawinen gefährdeten Bereichen. Hinsichtlich einer Umwidmung besteht aus 

wildbach- und lawinenfachlicher Sicht keine Sicherheitsbedenken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 

c) Widmungsfall-Nr.   9/2020 

Widmungswerber: Herr Ing. Ferdinand Jäger und Frau Adelheid Jäger 

Anschrift:    9170 Ferlach, Loiblstraße 12 

Grundstücks Nr. Teilflächen der Parz. 422/1 und 513/1, KG: 76204 

Blasnitzen 

Ausmaß:    ca. 350 m² 

Widmung von:   Grünland-Für die Land- und Forstwirtschaft   

             bestimmte Fläche, Ödland 

Widmung in:    Grünland – Sportanlage 

 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Bau stellt im Wege über den Gemeindevorstand an 

den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den Umwidmungspunkt 6/2020 

beschließen.   
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Im Zuge des Bauaktes FCE Bad Eisenkappel (Sportstätte) wurde festgestellt, dass 

Teile des Gebäudes außerhalb der Widmung situiert sind. Nun erfolgt eine 

Berichtigung bzw. Erweiterung der Widmung GL – Sportanlage. 

 

Ergebnis Gemeinde: Positiv 

 

Dieser Umwidmungspunkt wurde in der Zeit vom 30.11. bis 28.12.2020 öffentlich 

kundgemacht. Während der Kundmachungsfrist sind ha. keine Einwände gegen die 

beabsichtigte Umwidmung eingelangt. 

  

Folgende Stellungnahmen liegen hierzu vor: 

 

Vorprüfung: 

Stellungnahme – Abt. 3 – fachliche Raumordnung, Amt der Kärntner 

Landesregierung vom 22. Dezember 2020 (ha. eingelangt am 14. Jänner 2021): 

 

Die Fachabteilung kann sich der positiven Stellungnahme der Gemeinde fachlich 

anschließen. Richtigstellung der Nutzung entsprechend bzw. Arrondierung der 

vorhandenen unmittelbar westlich angrenzenden Sportnutzung. Kein Widerspruch 

ÖEK. 

 

Ergebnis:  Positiv mit Auflagen  

 

Fachgutachten:  Bezirksforstinspektion 

 

Stellungnahme - Bezirksforstinspektion, BH Völkermarkt vom 23.12.2020: 

 

Bei der geplanten Umwidmung handelt es sich um Wald. Jedoch handelt es sich bei der 

geplanten Umwidmung um eine Mappen Berichtigung. 

 

Folgende weitere Stellungnahmen liegen hierzu vor: 

 

Amt der Kärntner Landesregierung – Abteilung 8- Umwelt, Energie und Naturschutz, 

SUP – Strategische Umweltstelle, vom 14.01.2021: 

 

Diesen Antrag kann aus Sicht der ha. Umweltstelle zugestimmt werden. 

 

Amt der Kärntner Landesregierung – Abteilung 9 Straßen und Brücken, 

Straßenbauamt Wolfsberg vom 14.12.2020: 

 

Bezugnehmend der Kundmachung vom 30. November, Zahl 1960-7/2020, betreffend die 

Änderung des Flächenwidmungsplans wird mitgeteilt, dass seitens der 

Landesstraßenverwaltung L und B keine Einwände bestehen. 
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Amt der Kärntner Landesregierung – Abteilung 12 Wasserwirtschaft vom 16.12.2020: 

Laut der Hangwasserkarte ist für den zur Umwidmung beantragten Bereich der Gst.- Nr. 

513/1 und 422/1, beide KG Blasnitzen, mit einer Gefährdung durch Hangwasser zu rechnen. 

 

Wildbach- und Lawinenverbauung vom 7.1.2021 

 

Die zur Umwidmung vorgesehenen Grundstücksflächen liegen außerhalb von durch 

Wildbäche und Lawinen gefährdeten Bereichen. Hinsichtlich einer Umwidmung besteht aus 

wildbach- und lawinenfachlicher Sicht keine Sicherheitsbedenken. 

 
 

 

 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 

d) Widmungsfall-Nr.   11/2020 

Widmungswerber:  Maja Smrtnik 

Anschrift:    9135 Bad Eisenkappel, Ebriach 62 

Grundstücks Nr. Teilflächen der Parz. 1089 und 1091/1, KG: 76205 

Ebriach 

 

Ausmaß:    ca. 2000 m² 

Widmung von:   Grünland-Für die Land- und Forstwirtschaft   

             bestimmte Fläche, Ödland 

Widmung in:    Grünland- Hofstelle eines land- und forstw. Betriebes 
 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Bau stellt im Wege über den Gemeindevorstand an den 

Gemeinderat den Antrag, dieser möge den Umwidmungspunkt 9/2020 beschließen.   
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Die Antragstellerin beabsichtigt eine Maschinenhalle inkl. Bunker für Hackgut zu 

errichten. Die bestehende Hofstelle soll erweitert werden. Die bestehende Kläranlage 

befindet sich auch in der Erweiterung (Richtigstellung) 

 

Ergebnis Gemeinde: Positiv 

 

Dieser Umwidmungspunkt wurde in der Zeit vom 30.11. bis 28.12.2020 öffentlich 

kundgemacht. Während der Kundmachungsfrist sind ha. keine Einwände gegen die 

beabsichtigte Umwidmung eingelangt. 
 

Folgende Stellungnahmen liegen hierzu vor: 
 

Vorprüfung: 

Stellungnahme – Abt. 3 – fachliche Raumordnung, Amt der Kärntner 

Landesregierung vom 22. Dezember 2020 (ha. eingelangt am 14. Jänner 2021): 

 

Die Fachabteilung kann sich der positiven Stellungnahme der Gemeinde fachlich 

anschließen. Die Konfiguration bzw. längenmäßige Arrondierung ergibt sich – wie im 

Zuge des Ortaugenscheines festgestellt werden konnte – aufgrund naturräumlicher 

Verhältnisse. Es handelt sich jedoch um die beabsichtigte Errichtung weiterer der 

vorhandenen Hofstelle zuzuordnenden Nutzung/Maschinenhalle usw. im räumlichen 

Anschluss/Verband. Unmittelbare Nutzungszuordnung. Kein Widerspruch ÖEK. 

Ergebnis:  Positiv mit Auflagen  

 

Fachgutachten:  Bezirksforstinspektion 

    Abteilung 12 – UA Wasserwirtschaft KL 

 

Stellungnahme - Bezirksforstinspektion, BH Völkermarkt vom 23.12.2020: 

 

Bei der geplanten Umwidmung ist Wald nicht direkt betroffen, jedoch grenzt Wald im 

Norden an. Bei einer eventuellen Bebauung wäre zu prüfen, ob ein Sicherheitsabstand 

oder eine verstärkte Bauweise vorzuschreiben wäre. 
 

Amt der Kärntner Landesregierung – Abteilung 12 Wasserwirtschaft vom 

16.12.2020: 

 

Laut der Hangwasserkarte ist für den zur Umwidmung beantragten Bereich der Gst.- 

Nr. 1091/1 und 1089, beide KG Ebriach, mit einer Gefährdung durch Hangwasser zu 

rechnen. 
 

Folgende weitere Stellungnahmen liegen hierzu vor: 
 

Amt der Kärntner Landesregierung – Abteilung 8- Umwelt, Energie und 

Naturschutz, SUP – Strategische Umweltstelle, vom 14.01.2021: 

Diesen Antrag kann aus Sicht der ha. Umweltstelle zugestimmt werden. 
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Amt der Kärntner Landesregierung – Abteilung 9 Straßen und Brücken, 

Straßenbauamt Wolfsberg vom 14.12.2020: 

 

Bezugnehmend der Kundmachung vom 30. November, Zahl 1960-7/2020, betreffend 

die Änderung des Flächenwidmungsplans wird mitgeteilt, dass seitens der 

Landesstraßenverwaltung L und B keine Einwände bestehen. 

 

Wildbach- und Lawinenverbauung vom 7.1.2021 

 

Die zur Umwidmung vorgesehenen Grundstücksflächen liegen mit ihrer südlichen 

Widmungsgrenze geringfügig im Braunen Hinweisbereich und mit ihrer nordöstlichen Ecke 

geringfügig in der Gelben Gefahrenzone des Koschlakbaches. In diesen Bereichen sind 

Gefährdungen durch Überflutungen, Erosionen und Geschiebeanlandungen nicht 

auszuschließen. Diese Gefährdungen können bei der Berücksichtigung der auftretenden 

Druckwirkung und Überflutungshöhen bei Planung, Ausführung und Situierung von 

Bauvorhaben auf ein vertretbares Maß verringert werden. Eine Abgabe genauer 

Druckverhältnisse, Ablagerungs – u. Abflusshöhen und Erosionstiefen ist vom Bauvorhaben 

abhängig und kann nur an Hand konkreter Unterlagen erfolgen. 

Nachdem durch Vorkehrungen ein ausreichender Schutz erzielt werden kann, sind die 

Grundstücksflächen für eine Umwidmung geeignet. 

 
 

 

 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

Vizebgm. Franz Josef Smrtnik: Bei den Umwidmungen wird die Hangwasserthematik immer 

problematischer, da von Seiten des Landes die Beurteilungen strenger werden. 

Bgm.in Elisabeth Lobnik, Bakk.: Diese Thematik wurde auch im SWV vorgetragen und 

diskutiert. 

 

 

9. Abstimmungsspende 
    Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

 

Gemäß § 2 Abs. 1 Abstimmungsspendegesetz 2020 gebühren den Gemeinden im ehemaligen 

Abstimmungsgebiet im Verhältnis ihrer Bevölkerungszahl in Summe € 2.000.000,00 als 

Zweckzuschuss.  
 

  

Antrag: 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Bau stellt im Wege über den Gemeindevorstand an den 

Gemeinderat den Antrag, dieser möge den Umwidmungspunkt 11/2020 beschließen.   
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Diese Mittel sind für folgende Zwecke zu verwenden: 

• Z 1: der Förderung der slowenischsprachigen Bevölkerung,  

• Z 2: der Förderung des harmonischen Gemeindelebens sowie der kulturellen Vielfalt 

und der wirtschaftlichen, infrastrukturellen und regionalen Entwicklung,  

• Z 3: zweisprachiger Bildungsprojekte und 

• Z 4: der digitalen zweisprachigen Auftritte der Gemeinden  

 

Der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach werden rund € 51.153,00 zuerkannt. 

 

Von Seiten des slowenischen Kulturvereins Zarja/Slovensko prosvetno društvo Zarja wurde 

am 27.02.2021 ein Antrag auf Gewährung einer Förderung (Verwendung der 

Abstimmungsspende) für die Errichtung des Kulturhauses Eisenkappel-Vellach/kulturni dom 

Železna Kapla-Bela gestellt.  

Der slowenische Kulturverein SPD „Zarja“ beabsichtigt in Kooperation mit dem Eigentümer, 

der römisch-katholischen Pfarre Bad Eisenkappel/Železna Kapla, den sogenannten 

„Pfarrsaal“ zu einem unabhängigen Kulturhaus umzubauen. Der bisherige "Pfarrsaal" ist 

substanzmäßig und technisch veraltert und dringend renovierungsbedürftig. 

Das Gesamtinvestitionsvolumen des Projektes würde sich lt. Kostenschätzung des 

Architekten DI Reichmann auf rund € 644.700,00 belaufen. An 50% der Kosten würde sich 

die Diözese Gurk bzw. die Pfarre/župnija Bad Eisenkappel – Železna Kapla beteiligen. Die 

restliche Finanzierung soll durch Bundesförderungen, der Abstimmungsspende und 

Eigenmittel erfolgen. 

Ein Mietvertrag zwischen der Pfarre sowie dem slowenischen Kulturverein wurde bereits 

abgeschlossen. 

Mit dem neuen Kulturhaus soll ein Veranstaltungszentrum errichtet werden, um die kulturelle 

Vielfalt erhalten zu können und die Zweisprachigkeit zu fördern und aufrecht zu erhalten. Das 

Kulturhaus soll allen Vereinen für die Abhaltung von Veranstaltungen zur Verfügung stehen. 

Besonderes Augenmerk liegt auf den traditionellen Veranstaltungen sowie auf der 

Jugendarbeit. Das Vorhandensein eines unabhängigen Kulturhauses ist für die slowenische 

Volksgruppe wie für die gesamte Bevölkerung von großer Bedeutung. 

 

Der Marktgemeinde liegen keine weiteren Anträge zur Verwendung der Abstimmungsspende 

vor. 

 

Für die Weitergabe der Fördermittel an Dritte muss eine Förderungsvereinbarung zwischen 

der Gemeinde und dem Förderungswerber abgeschlossen werden. 
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Von Seiten des Ausschusses für Finanzen, Sicherheit und Tourismus wird angeregt, dass bei 

der Fördervereinbarung folgende Rahmenbedingungen enthalten sein sollten: 

• Die Benützung soll für alle Vereine sichergestellt sein 

• Die Mittel sollen ausdrücklich zum Zwecke des oben genannten Projektes 

eingesetzt werden 

• Mit der Abstimmungspende sollen keine Planungskosten gefördert werden. 

Seitens des Gemeindevorstandes wurden folgende Punkte ergänzt: 

• Die Mittel sind ausschließlich für den genannten Zweck zu verwenden. Sollte 

dieses vorliegende Projekt nicht umgesetzt werden, ist ein neuerlicher 

Beschluss über die Verwendung der finanziellen Mittel zu fassen.  

• Zur Vermietung/Nutzung des Kultursaales durch andere Vereine sollen 

einheitliche Entgelte sowie Rahmenbedingungen festgelegt werden 

(Richtlinien). Dies soll offen und transparent gestaltet werden. 

• Der Gemeinde ist ein transparenter Terminkalender zur Verfügung zu stellen. 

 

 

 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

Es haben sich Vizebgm. Franz Josef Smrtnik,Gabriel Hribar, Bernard Smrtnik, Vizebgm. Ing. 

Jürgen Lamprecht sowie Bgm. Lisa Lobnik, Bakk. zu Wort gemeldet. Zusammenfassend 

wurde von Seiten der Gemeinderäte aller Fraktionen das Projekt befürwortet und als wichtig 

für die Entwicklung der Gemeinde und die Kultur empfunden. Dabei wurde auch der Zarja 

sowie der Pfarre und Diozäse großer Dank ausgesprochen. 

 

10. Wohnhäuser Rechberg; Innentüren - Finanzierungsplan 
        Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 
 

In den Gemeindewohnhäusern Rechberg 34 sowie 44-46 sollen die Inneneingangstüren der 

Wohneinheiten ausgetauscht werden. In den Wohnhäusern befinden sich jeweils 

6 Wohneinheiten, somit insgesamt 24 WE. Die Gesamtkosten würden sich auf rund 

€ 54.000,00 netto belaufen.  

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus (odbor za finance, varnost in 

turizem) stellt im Wege des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der 

Gemeinderat möge die Verwendung der Abstimmungsspende für den Umbau des 

Pfarrsaales (Errichtung eines Kulturhauses), vorbehaltlich der ergänzten Punkte, 

beschließen. 
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Folgende Angebote wurden für die Gewerke Bautischler- und Malerarbeiten im Wege einer 

„Direktvergabe/ Verhandlungsverfahren“ im Sinne des Bundesvergabegesetzes 2018, am 

25.09.2020 angeboten: 

 

 

Die Gesamtkosten in der Höhe von rund € 54.000,00 würden sich dabei zu 25% auf Rechberg 

34 (€ 13.500,00) und 75% auf Rechberg 44-46 (€ 40.500,00) aufteilen. Die Kosten würden 

sich einerseits aus der Entnahme von Zahlungsreserven in der Höhe von gesamt € 20.000,00 

und andererseits durch Kreditaufnahme in der Höhe von € 34.000,00 finanzieren. 

 

Die detaillierte Finanzierung des Projektes wird wie folgt dargestellt: 

 

A) INVESTITIONSAUFWAND 

 

Namentliche Bezeichnung Gesamtkosten 
Teilbeträge gemäß Bauvolumen im Jahr 

2021 2022 2023 2024 2025 

 Gesamtbetrag in Euro 

Austausch der Inneneingangstüren    54.000 54.000 0 0 0 0 

Gesamtsumme 54.000 54.000 0 0 0 0 

 

B) FINANZIERUNGSPLAN 

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 

Teilbeträge gemäß Finanzierung im 

Jahr 

2021 2022 2023 2024 2025 

 Gesamtbetrag in Euro 
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Rücklagenentnahme Rechberg 34 5.000 5.000 0 0 0 0  

Rücklagenentnahme Rechberg 

44-46 

15.000 15.000 0 0 0 0 

Bankdarlehen Rechberg 34 8.500 8.500 0 0 0 0 

Bankdarlehen Rechberg 44-46 25.500 25.500 0 0 0 0 

Gesamtsumme 54.000 54.000 0 0 0 0 

 

Für die Kreditaufnahme liegen Angebote von 2 Kreditunternehmen (Raiffeisenbank 

Eberndorf, Posojilnica Bank Eisenkappel) für die Kreditsumme in der Höhe von € 34.000,00 

für eine Laufzeit von 10 bzw. 15 Jahren mit variablem Kreditzins vor. Eine Fixverzinsung 

müsste im Rahmen eines konkreten Kreditangebotes abgeklärt werden.  

 

Mit der Annahme einer Laufzeit von 15 Jahren würde die jährliche Annuitätsrate zwischen 

€ 2.486,00 - € 2.567,04 betragen. Die monatlichen Raten würden somit zwischen €207,17 und 

€ 213,92 liegen. Aufgerechnet auf die 24 Wohneinheiten würde dies monatliche zusätzliche 

Kosten von rund € 9,00 pro Wohneinheit betragen. 

 

C) FOLGEKOSTEN 

Um die Finanzierung umzusetzen, etwaige Leerstände zu kompensieren oder Rücklagen 

aufzubauen, ist eine monatliche Mieterhöhung der betroffenen Wohneinheiten in der Höhe 

von € 15,00 anzustreben. Alle Mieter wurden über dieses bestehende Vorhaben mittels RSB-

Brief informiert. Es bestand die Möglichkeit, sich binnen 10 Tagen bei der Gemeinde über 

dieses Projekt zu informieren bzw. sich gegen dieses Projekt auszusprechen.  

 

Der Finanzierungsplan ist nach der Beschlussfassung noch mit der Aufsichtsbehörde 

abzustimmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizebgm. Franz Josef Smrtnik: Ich bin froh darüber, dass es gelungen ist, den Wunsch der 

Mieter zu finalisieren. Es wäre aber nicht notwendig gewesen, die Aufsichtsbehörde dazu zu 

befragen. Es ist alleine schon aus sicherheitstechnischen Gründen wichtig.  

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus (odbor za finance, varnost in 

turizem) stellt im Wege des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der 

Gemeinderat möge den Finanzierungsplan für den Austausch der Innentüren in den 

Wohnanlagen Rechberg 34, 44-46, vorbehaltlich der Genehmigung der 

Aufsichtsbehörde, beschließen. 
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Bgmin Elisabeth Lobnik, Bakk.: Eine Darlehensaufnahme ist immer von der 

Aufsichtsbehörde zu genehmigen. Es sollte bei der Abstimmung auch eine Zusatzabstimmung 

erfolgen, dass bei einer Darlehensaufnahme/Fixverzinsung die bessere Variante genommen 

werden möge. 

Michael Arbeitstein: Wenn eine Fixverzinsung gemäß den Angeboten von der 

Gemeindeverwaltung als sinnvoll erachtet wird, dann sollten wir der Frau Bürgermeisterin 

und Amtsleiterin das Vertrauen aussprechen, dass diese Variante gewählt wird. 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

11. Wohnhäuser Rechberg; Innentüren-Vergabe 
          Berichterstatter: GR Richard Županc 

Für die Bautischler und Malerarbeiten – Austausch der Wohnungszugangstüren bei den 

Wohnhäusern Rechberg 34, 44, 45 und 46, wurden die in der Anlage angeführten Unterlagen 

an nachfolgende Unternehmen mit dem Ersuchen um die Legung eines Angebotes 

übermittelt: 

 

Bautischlerarbeiten: 

• Zwick GesmbH. 9150 Bleiburg 

• Bauelemente Schildberger GmbH., 9100 Völkermarkt 

• Tischlerei Zenkl, 9132 Gallizien 

• Tischlerei Erschen GmbH und CoKG., 9141 Eberndorf 

 

Malerarbeiten: 

• Bredschneider GmbH., 9150 Bleiburg 

• MOWA – Walter Morri, 9100 Völkermarkt 

• Raum&Farbe – Isolde Valentin, 9020 Klagenfurt 

 

Für die Bautischlerarbeiten wurden zwei Angebote abgegeben: 

• Zwick GesmbH     € 47.924,00 (netto) 

• Tischlerei Erschen GmbH und CoKG € 49.329,30 (netto) 
 

Für die Malerarbeiten wurde nur ein Angebot abgegeben: 

• Bredschneider GmbH.   € 4.539,60 (netto) 

 



24 

Niederschrift der GR Sitzung am 07. Juni 2021 

 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 

12. Ölkessel-Raus Förderaktion der Gemeinde 
         Berichterstatter: GR Gabriel Hribar 

 

Die Gemeinde Eisenkappel-Vellach / Železna Kapla-Bela hat sich in einem im Juli 2009 

gefassten Grundsatzbeschluss über den Ausstieg der Nutzung von fossiler Energie und des 

Einsatzes erneuerbarer Energieformen verpflichtet, den Bürgern in der Richtung 

Unterstützung zu geben. 

Förderungen von Klimaschutz sollen die soziale Gerechtigkeit fördern und auch jenen 

Gemeindebürgern helfen, die sich einen Tausch ihrer in die Jahre gekommenen 

Heizungsanlage kaum leisten können. Diese Förderung soll sicherstellen, dass auch 

Menschen mit niedrigem Einkommen klimafreundlich und kostengünstiger heizen können. 

Für den Umstieg auf ökologisch vertretbare und erneuerbare Energieträger gewährt das Land 

Kärnten bereits einen nicht rückzahlbaren Einmalzuschuss von maximal 6.000 €. Zusätzlich 

kann eine Bundesförderung in der Höhe von maximal 5.000 € für einen Umstieg beantragt 

werden.  

2019 konnte von der Gemeinde ein Förderungsvertrag mit dem KEIWOG-Fonds geschlossen 

werden, der einen Zuschuss von € 40.000 bei einer Projektsumme von € 50.000 vorsieht. Das 

bedeutet, dass die Gemeinde Eigenmittel von € 10.000 für die Realisierung der Ölkesselaktion 

beibringen muss. Durch die Finanzprüfung im Jahr 2019 und die Pandemiemaßnahmen im 

Jahr 2020 hat sich Beschlussfassung der Gemeinde dazu verschoben. 

Somit kann nun seitens der Gemeinde eine zusätzliche Förderung für den Umstieg auf 

erneuerbare Energieträger gewährt werden. Teilweise bestehen als Altlast auch noch alte 

Öltankanlagen, deren Entfernung auch förderbar ist. Die Förderung soll auch rückwirkend ab 

2020 gelten.  

  

Antrag: 

Der Gemeindevorstand, stellt an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge die 

Vergabe der Arbeiten an die Bestbieter, vorbehaltlich der Genehmigung durch die 

Aufsichtsbehörde, vergeben. 
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A) INVESTITIONSAUFWAND 

 

B) FINANZIERUNGSPLAN 

 

Bei diesem Projekt entstehen für die Gemeinde keine Folgekosten. 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

Namentliche Bezeichnung 
Gesamtkost

en 

Teilbeträge gemäß Finanzierung im Jahr 

2021 2022 2023 2024 2025 

 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 

Förderung Ölkesselentfernung oder 

Öltankentfernung 

50.000 25.000 25.000 0 0 0 

Gesamtkosten 50.000 25.000 25.000 0       0       0 

Namentliche Bezeichnung 
Gesamtbet

rag 

Teilbeträge gemäß Bauvolumen im Jahr 

2021 2022 2023 2024 2025 

 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 

Förderzusage KEIWOG-Fonds 40.000 20.000 20.000 0 0 0 

Hauptgewinn e5 Krone 7.500 2.500 5.000 0 0 0 

Eigenleistungen der Gemeinde 2.500 2.500       0 0       0 0 

Gesamtkosten 50.000 25.000    25.000 0       0       0 

Antrag: 

Der Ausschuss für Energie, Klima, Natur- Umweltschutz (odbor za energijo, klimo in 

varstvo okolja) stellt im Wege des Gemeindevorstands an den Gemeinderat den Antrag, 

der Gemeinderat möge im Rahmen der finanziellen Mittel 

a) die Förderung für den Austausch einer Heizungsanlage mit fossilen Energieträgern 

mit Tankanlage in der Höhe von 1.500 € beschließen 

b) die Förderung von 500 € nur für die Entfernung einer Tankanlage beschließen 

c) und nachstehenden Finanzierungsplan beschließen: 
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Vizebgm. Franz Josef Smrtnik: Das Förderprogramm ist sehr zu begrüßen. Die Bürger 

sollen über diese Förderung auch gut informiert werden. Eine Abklärung ist erforderlich, 

inwieweit Förderungen aufgrund der Fernwärme auch im Ortszentrum möglich sind. 

Vizebgm. Ing. Jürgen Lamprecht: Für die Bürger ist dies eine gute Fördermöglichkeit und 

schafft einen Anreiz zum Austausch. Der Vorteil für die Gemeinde ist, dass der 

Eigenmittelanteil durch den Scheck aus dem e5 in der Höhe von € 7.500,00 bedeckt werden 

können, zudem werden auch Eigenleistungen (Bauhof, Verwaltungsaufwand, Bewerbung, 

etc.) anerkannt. Die Förderung soll beworben werden. Zudem soll eine Veranstaltung mit 

einem Energieberater stattfinden, bei der die Bürger alle relevanten Informationen erhalten 

sollen; auch zur genauen Abwicklung.  

Traudi Urschitz: Nach welcher Reihenfolge werden die Anträge behandelt und ausbezahlt? 

Gabriel Hribar: Für uns ist der Antrag bei der Gemeinde relevant (für die € 1.500,00). In 

Folge ist nach Fertigstellung nach dem Nachweis der Rechnungen ein weiterer Antrag zu 

stellen. Die Bürger sollen über die weiteren erforderlichen Schritte sowie über die 

Abrechnungsabwicklung am Amt informiert werden (Antragstellung für Kelwog, etc.). 

Deshalb ist auch eine Informationsveranstaltung sehr wichtig.  

Bgm. Elisabeth Lobnik, Bakk.: Bei der Informationsveranstaltung sollen die Bürger auch 

darüber informiert werden, dass ein Austausch von Heizungen Mitteilungspflichtig sind. 

Somit erlang die Gemeinde auch schon Kenntnis, dass ein Austausch stattfindet und kann die 

Bürger über die Fördermöglichkeit informieren.  

 

15. Grundverkauf „Unterer Grascher“ 
          Berichterstatter: GR Richard Županc 

Bezüglich den Parzellen 117/1 und .41/2 KG 76206 Eisenkappel (Unterer Grascher) sind zwei 

Ansuchen auf Erwerb des öffentlichen Gutes eingelangt: 
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a. Ansuchen Günter Hörwein, Decerice 433, 95703 Banovce 

Parzelle:   117/1 mit einer Größe von 138 m² 

Widmung:  Bauland – Wohngebiet 

 

Herr Hörwein möchte das Grundstück als Vorgarten (Grundstücksgrenze Hausmauer) bzw. 

als Zufahrtsmöglichkeit zur Garage nutzen. Die Zufahrt wäre im südöstlichen Bereich mit 

wenig Aufwand herstellbar (Entfernen der Bordsteinkante). Die Fahrzeuge würden dann im 

Vorgarten abgestellt werden und nicht wie momentan die Parkplätze auf Parzelle .41/2 

besetzen. 
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b. Ansuchen Frau Christine Lamprecht, 9135 Bad Eisenkappel 239 

 

Parzellen:   117/1 und .41/2 Teilflächen  

Widmung:  Sonstige Parkplätze 

Antrag: 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Bau stellt im Wege über den Gemeindevorstand an 

den Gemeinderat den Antrag, dieser möge dem Grundstücksverkauf nicht zustimmen. 
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Dieser Antrag wurde zurückgezogen, da dieser Kauf mit der Anfrage von Hr. Hörwein 

zusammenhängt. 

 

GV Markus Korotaj: Derzeit wird das Anwesen als Zweitwohnsitz genutzt. Ein Verkauf soll 

gut bedacht werden.  

Bgm. Elisabeth Lobnik, Bakk.: Die Nutzung von Herrn Hörwein ist noch nicth klar. Die 

Fläche wird derzeit als Parkfläche genutzt, für diesen Bereich waren schon andere Projekte 

vorgesehen, die aufgrund mangelnder Finanzierungsmöglichkeiten noch nicth umgesetzt 

werden konnten. 

Vizebgm. Franz Josef Smrtnik: Betreffend die Stiege schlage ich vor, hier einen 

Pachtvertrag auszuarbeiten, um eine eventuelle Ersitzung zu vermeiden.  

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

14. Pachtvertrag Fam. Jäger 
         Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 
 

Mit 08. Juli 2020 langte bei der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach ein Schreiben von Herrn 

Hannes Jäger, BA ein, in dem die Familie Jäger den von den Österreichischen Bundesforste 

übernommenen Pachtvertrag mit der Gemeinde betreffend die Flächen für das 



31 

Niederschrift der GR Sitzung am 07. Juni 2021 

Sportplatzgelände in Blasnitzen kündigt. Im Schreiben wurden von Seiten der Familie Jäger 

2 Varianten für eine weitere Verpachtung vorgeschlagen:  
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Die Kündigung und weitere Vorgehensweise wurde in der Sitzung des Gemeindevorstandes 

am 22.12.2020 bahandelt. Daraufhin fand am 04.02.2021 eine Besprechung mit den 

Fraktionsführern (Franz Josef Smrtnik, Elisabeth Lobnik, Bakk, Markus Korotaj) sowie dem 

Obmann des Fußballclubs Eisenkappel, Christopher Kucher, statt. In dieser Besprechung 

wurde von Seiten des Vereins festgehalten, dass eine mittel- bis langfristige Lösung der 

Pachtsituation anzustreben ist, um die Zukunft und Entwicklungsmöglichkeit des Vereines 

sicherzustellen und weiterhin zu gewährleisten. 

 

Vereinbart wurden, dass folgende Punkte mit Herrn Jäger abzuklären sind: 

• Hr. Jäger soll ein Pachtzins in der Höhe von € 10.000,00/Jahr vorgeschlagen werden 

• Der Vertrag soll auf mindestens 10 Jahre Laufzeit gesichert werden 

• Ein mögliches Vorkaufsrecht bzw. ein Mietkauf soll abgeklärt werden 

• Von Seiten des FCE ist der neue Pachtzins für das Jahr 2021 zu entrichten  

(ab 01.07.2021) 

• In den Folgejahren wird ein Teil des Pachtzinses in der Höhe von € 5.600,00 von der 

Gemeinde übernommen 

 



33 

Niederschrift der GR Sitzung am 07. Juni 2021 

In Folge wurde mit Herrn Hannes Jäger, BA ein Gespräch gesucht (Anwesende: damals 

amtierender Bürgermeister Franz Josef Smrtnik und Amtsleiterin Mag.(FH) Marina Kuchar). 

Dieser legte einen Entwurf des Benützungsvertrages vor. Ein möglicher Mietkauf wurde von 

Herrn Jäger ausgeschlossen. Nach geringfügigen Adaptierungen soll nunmehr folgender 

Pachtvertrag mit der Familie Jäger auf die Dauer von 10 Jahren mit einem Pachtzins in der 

Höhe von € 10.000,00/Jahr (wertgesichert) abgeschlossen werden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benützungsvertrag 

Abgeschlossen zwischen Verena Jäger, Blasnitzen 3, 9135 Bad Eisenkappel, geb. 14.05.1993, 

Pächterin des land,- und forstwirtschaftlichen Betriebes der Schwiegereltern Ing. Ferdinand 

und Adelheid Jäger, kurz Verpächterin genannt, und der Marktgemeinde Bad Eisenkappel – 

Vellach, Bad Eisenkappel 260, 9135 Bad Eisenkappel, kurz Benützer genannt.  

 

1. Vertragsgegenstand 

1.1. Die Verpächterin verpachtet und der Benützer pachtet folgende Grundflächen: 

Grundbuch 
Gst. Nr. 

(Teilfläche) 
Ausmaß Zweck 

KG 76204 Blasnitzen 421/2 

421/5 

421/9 

513/1 

421/1 

421/7 

421/9 

Insgesamt 

25.587m² 

Weg (Zufahrt) 

Verbaute Fläche (Vereinsgebäude) 

Sportplatz 

Zuschauerraum 

Trainingsplatz 

 

 

   

1.2. Der Vertragsgegenstand ist im beigehefteten Lageplan dargestellt. 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus (odbor za finance, varnost in 

turizem) stellt im Wege des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der 

Gemeinderat möge nachstehenden Benützungsvertrag mit der Marktgemeinde und 

Frau Verena Jäger betreffend die Pachtung der Sportplatzflächen in Blasnitzen 

beschließen. 
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1.3. Der Vertragsgegenstand wird zum Zwecke des Betriebes einer Sportstätte samt 

Parkplatz und den notwendigen Nebennutzungen verwendet. 

1.4. Die bestehenden Gebäude auf den oben genannten Grundstücken befinden sich im 

Eigentum des Fußballclubs Bad Eisenkappel (FCE). 

1.5. Für eine bestimmte Beschaffenheit und für einen bestimmten Ertrag des 

Vertragsgegenstandes wird keine Gewähr geleistet.  

2. Dauer 

2.1. Dieser Vertrag wird mit Wirksamkeit ab 01.07.2021 bis 01.07.2031 abgeschlossen. 

2.2. Die Vertragsparteien verzichten auf die Möglichkeit der Aufkündigung des 

Benützungsvertrages für die Dauer von 10 Jahren. 

3. Entgelt 

3.1. Das jährliche Entgelt für die Nutzung beträgt € 10.000,00 im Jahr.  

3.2. Dieser Betrag wird jährlich mittels VPI-Veränderungsrate Statistik Austria berechnet 

und ist somit indexiert (wertgesichert). 

3.3. Das erste jährliche Entgelt für das Kalenderjahr 2021 (1.7.2021 bis 31.12.2021) wird 

bis 10.07.2021 mit € 5.000,00 festgesetzt. In den folgenden Jahren sind die Entgelte 

bis 15.01. im Vorhinein des jeweiligen Jahres mit € 10.000,00 inkl. Indexanpassung 

(wertgesichert) auf das Konto  

IBAN: AT66 2070 6045 0075 1187, BIC: KSPKAT2KXXX zu entrichten.  

3.4. Die Entgelte sind spesenfrei und beinhalten bereits die Umsatzsteuer. Bei 

Zahlungsverzug werden 10% Verzugszinsen p.a. verrechnet, Mahnungen sind 

kostenpflichtig (€ 20,00 je Mahnschreiben). 

3.5. Vorausbezahlte Entgelte werden nur bei einer Vertragsbeendigung gemäß § 1117 

ABGB rückerstattet.  

4. Unterverpachtung, Weitergabe und Überlassung 

4.1. Die gänzliche oder teilweise entgeltliche oder unentgeltliche Unterverpachtung, 

Weitergabe oder sonstige Überlassung des Vertragsgegenstandes ist dem Benützer 

ausdrücklich gestattet.  
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5. Nutzungsbedingungen  

5.1. Allfällige Bauwerke sind vom Benützer zu erhalten. Die Bauwerkshaftung gemäß § 

1319 ABGB trifft den Benützer.  

5.2. Eigentumserwerb nach § 418 ABGB ist ausgeschlossen.  

5.3. Behördengenehmigungen hat der Benützer einzuholen. Auflagen, auch wenn sie sich 

an die Verpächterin richten, sind von ihm zu erfüllen. 

 

6. Haftung 

6.1. Der Benützer haftet für alle im Zusammenhang mit dem Vertragsgegenstand gemäß 

Punkt 1 entstehenden Schäden.  

6.2. Die Verpächterin haftet nur für Schäden, die von ihr vorsätzlich oder grob fahrlässig 

verursacht werden.  

6.3. Der Benützer hält die Verpächterin gegen alle Ansprüche Dritter im Zusammenhang 

mit diesen Vertrag schad,- und klaglos. 

 

7. Rechtsnachfolge 

7.1. Der Benützungsvertrag wird beiderseits auch mit Wirkung für und gegen die 

Rechtsnachfolger der Vertragsparteien geschlossen. 

 

8. Kosten, Steuern, Abgaben und Gebühren 

8.1. Die auf den Vertragsgegenstand entfallenden Steuern, Abgaben sowie Beiträge, die 

auf dem Einheitswert beruhen, trägt der Benützer, 3.4 gilt sinngemäß. 

8.2. Die mit der Vertragserrichtung sowie der Ausübung der vertraglichen Rechte und 

Erfüllung der vertraglichen Pflichten verbundenen Kosten, Abgaben und Gebühren 

trägt der Benützer. Die Bestandsgebühr hat der Benützer zu entrichten. Für die 

Vertragserrichtung wird kein Entgelt verrechnet. 

 

9. Sonstiges 

9.1. Die Verpächterin darf den Vertragsgegenstand jederzeit kontrollieren.  

9.2. Es bestehen keine mündlichen Nebenabreden.  
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9.3. Bis zur schriftlichen Bekanntgabe einer anderen Adresse gelten Zustellungen an die 

in der Präambel angeführten Anschrift dem Benützer als zugekommen.  

 

10. Vertragsausfertigung 

10.1. Dieser Vertrag wird in zwei gleich lautenden Ausfertigungen verfasst, wovon 

eine die Verpächterin und eine der Benützer erhält. 

 

11. Sonderbestimmungen  

11.1. Nach Ablauf dieses Bestandsverhältnisses besteht für den Benützer ein 

Vorpachtrecht, für die unter 1.1 beschriebenen Flächen.   

 Bad Eisenkappel, 07.06.2021 

 

Fertigung durch die Verpächterin: 

 

____________________________________ 

 Verena Jäger  

 

Fertigung durch die Benützerin (Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach): 

 

____________________________________ 

 Bürgermeisterin 

____________________________________ 

 Gemeindevorstand 

____________________________________ 

 Gemeinderat 
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Von den EL-Gemeinderatsmitgliedern Franz Josef Smrtnik, Gabriel Hribar, Majda Furjan-

Kutschnig, Thomas Schadl, Anja Orasche, Bernhard Smrtnik sowie Gertraud Urschitz wird 

nachstehender Zusatzantrag eingebracht:  
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Bgmin Elisabeth Lobnik, Bakk: Wir haben verhandelt, dass die Mietdauer von 5 auf 10 Jahre 

verlängert wurde, um so auch dem Sportverein eine Perspektive zu bieten. Ich möchte zum 

Ausdruck bringen, dass ich mit Alternativlösungen kein Problem habe. Es ist unter diesen 

Voraussetzungen durchaus sinnvoll, dass Alternativen gesucht werden, wir müssen aber 

damit rechnen, dass dadurch wieder 400.000 – 500.000.—Euro investiert werden müssten. 

Dies geht aus finanziellem Aspekt jedoch nur auf langfristige Sicht. 

GR Bernard Smrtnik: Es sollte langfristig die Intension sein, Weichen für zukünftige 

Entwicklungen zu stellen. 

GR Michael Arbeitstein: Der FCE beteiligt sich auch zur Pacht. Wir müssen auch daran 

denken, was passiert, wenn der FCE seinen Spielbetrieb einstellen sollte? Wir gehen jetzt 

natürlich nicht davon aus, aber man kann ja nie wissen. 

Vizebgm. Franz Josef Smrtnik: Die Vorgänger haben die Vereinbarung mit den 

Österreichischen Budnesforsten abgeschlossen. Alle sind davon ausgegangen, dass diese bis 

2026 gilt. Es soll angeblich ein Schreiben der Familie Jäger geben, in dem sie der Gemeinde 

ein Tauschangebot von Flächen unterbreitet haben soll. Davon habe ich jedoch nichts 

gewusst. So stelle ich den Antrag, dieses Schreiben in den Gemeindeakten zu suchen. 

GR Mag. Bernhard Kassin: Die Kosten aufgerechnet auf die 10 Jarhe sollten berücksichtiget 

werden. Ich sehe eine Unkündbarkeit eher negativ. (höhere Gewalt z.B. Pandemie, Ende des 

Spielbetriebes etc.) 

Bgmin Elisabeth Lobnik, Bakk: Es gibt ein Schreiben aus 2013, wo der Tausch abgelehnt 

wurde, unterzeichnet vom damaligen Bgm. Smrtnik. Somit kann er von dem Tausch nicht 

nichts gewusst haben. 

Bgmin Elisabeth Lobnik, Bakk weiter: Aufgrund der Wortmeldungen wird vorgeschlagen, 

dass mit der Familie Jäger noch abgeklärt wird, ob im Falle einer Einstellung des 

Spielbetriebes ein vorzeitiges Kündigungsrecht möglich wäre. Ansonsten wäre der Vertrag 

auf 10 Jahre mit Kündigungsverzicht abzuschließen.  

Betreffend den Zusatzantrag wird dieser von mir so verstanden, dass sich dieser nicht nur auf 

den Fußballplatz bezieht, sondern auf alle Sportplätze der Gemeinde und langfristig ein 

gesamtes Sportstättenkonzept entwickelt werden soll.  

Abstimmung über den Hauptantrag: 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

Abstimmung über den Zusatzantrag:  

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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15. Mietangelegenheit 
         Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

 

Frau Stefanie Brandauer (Werkstatt im Hof) hat im Rahmen eines persönlichen Termins am 

05.11.2020 beim vormals amtierenden Bürgermeister Franz Josef Smrtnik, in Anwesenheit 

der Amtsleitung, um eine grundsätzliche Reduktion des Mietzinses ersucht.  

Frau Brandauer hat mit der Markgemeinde Eisenkappel-Vellach für Räumlichkeiten im Haus 

Nr. 79 (53 m² Geschäftsräumlichkeiten, 45,04 m² Lagerräumlichkeiten) ein bis 31.03.2022 

befristetes Mietverhältnis. Im Mietvertrag, abgeschlossen zwischen den beiden genannten 

Vertragsparteien, wurde ein monatlicher Nettomietzins für die Lagerräumlichkeiten in der 

Höhe von € 2,70/m² (€ 3,24 brutto) sowie für die Geschäftsräumlichkeiten in der Höhe von 

€ 4,51/m² (€ 5,41 brutto) festgelegt. Dies ergibt eine monatliche Nettomiete in der Höhe von 

insgesamt € 360,64, das sind € 432,77 brutto. 

 

Um eine positive wirtschaftliche Entwicklung sowie den Erhalt von Geschäftslokalen am 

Hauptplatz sicherzustellen, werden für eine Mietreduktion 2 Varianten vorgeschlagen: 

 

Variante 1: 

Nettomiete Lagerräumlichkeiten: € 2,00 

Nettomiete Geschäftsräumlichkeiten: € 4,00 

Dies würde eine Nettogesamtmiete in der Höhe von € 302,08, das wären € 362,50 brutto, 

ergeben. Im Vergleich zur derzeitigen Miete würde dies eine Differenz in der Höhe von € 

58,56 netto, (€ 70,27 brutto) ergeben. 

 

Variante 2: 

Nettomiete Lagerräumlichkeiten: € 2,20 (Reduktion um 0,50 Cent) 

Nettomiete Geschäftsräumlichkeiten: € 4,00 (Reduktion um rund 0,50 Cent) 

 

Dies würde eine Nettogesamtmiete in der Höhe von € 311,09, das wären € 373,31 brutto, 

ergeben. Im Vergleich zur derzeitigen Miete würde dies eine Differenz in der Höhe von 

€ 49,60 netto, (€ 59,52 brutto) ergeben. 
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Im Vergleich zum Mietzins der Geschäftsräumlichkeiten von NKD, beträgt dieser monatlich 

€ 1.380,00. Die gemietete Fläche beläuft sich auf rund 270-340 m² (die Fläche ist aus dem 

bestehenden Mietvertrag und vorliegenden Plänen nicht konkret feststellbar). Dies ergibt ein 

Mischpreis pro m² in der Höhe von € 4,06 - € 5,11 brutto. 

Für eine Änderung des Mietzinses für Frau Brandauer würde dahingehend ein entsprechender 

Nachtrag zum bestehenden Mietvertrag abgeschlossen werden. Die Indexierung soll 

weiterhin Bestandteil bleiben. 

Von Seiten des Ausschusses wurde für die Variante 1 gestimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

Es haben sich unter anderem Bgm.in Lisa Lobnik, Bakk., Vizebgm. Franz Josef Smrtnik, GV 

Markus Korotaj, Bernard Smrtnik, sowie Berhard Kassin zu Wort gemeldet. 

Zusammenfassend wird von Seiten der Gemeinderäte die Unterstützung befürwortet, da die 

Wirtschaftsbetriebe zur Frequenzierung vom Hauptplatz sowie zur wirtschaftlichen 

Entwicklung wesentlich beitragen. Ergänzend wird festgehalten, dass diese Mietreduktion für 

den bestehenden Mietvertrag gilt. Mit nachfolgenden Mietern ist eine neuer Mietvertrag 

auszuhandeln. 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 

16. Antrag; Erwerb öffentliches Gut  
         Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 
 

Nachstehendes Ansuchen auf Grunderwerb wurde an die Gemeinde gerichtet: 

Parz. 663; KG 76206 Eisenkappel 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus (odbor za finance, varnost in 

turizem) stellt im Wege des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der 

Gemeinderat möge die dauerhafte Reduktion des Mietzinses in der Höhe von € 2,00 

netto für Lagerflächen und € 4,00 netto für Gewerbeflächen mit entsprechender 

Abänderung des Mietvertrages beschließen. 



42 

Niederschrift der GR Sitzung am 07. Juni 2021 
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Seitens der Gemeinde kann folgende Stellungnahme dazu abgegeben werden: 

Die Straße wurde erst im Herbst 2020 im Zuge der Grundstückserschließung errichtet, sodass 

in der Natur der Straßenverlauf gerade und parallel zum Betreuungsstreifen des öffentlichen 

Wassergut verläuft. Alle anderen Baugrundstücke können auch nach der Teilung problemlos 

erreicht werden. 

 

 

 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

Nach Erschöpfung der Tagesordnung werden noch 1 Antrag sowie 3 Anfragen eingebracht. 

  

Antrag: 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Bau, stellt im Wege über den Gemeindevorstand an den 

Gemeinderat den Antrag, dieser möge dem Grundstücksverkauf für 1€ pro m² beschließen. 

Sämtliche Vermessungs- und Notarkosten hat der Antragsteller zu tragen. 
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Von den EL-Gemeinderatsmitgliedern Franz Josef Smrtnik, Gabriel Hribar, Majda Furjan-

Kutschnig, Thomas Schadl, Anja Orasche, Bernhard Smrtnik sowie Gertraud Urschitz wird 

nachstehender Antrag nach § 41 K-AGO eingebracht:  

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus / Odbor za 

finance, varnost un turisem, zugewiesen. 
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Folgende Anfragen an die Bürgermeisterin werden eingebracht: 
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